
3 —

Obrigkeiten eingeräumte Bevollmächtigung iſt derſelben nde aus
drücklich entzogen Ur die Verordnung der Miniſter der Juſtiz,
des Cultus und des Innern uli 1868, R B Nr 80,
betreffend den Vollzug des Geſetzes Iu Eheſachen Mai
1868, Nr ort el 8 „Die
vom Eheaufgebote 8 85 und 86 B inſoweit
die Ertheilung (derſelben dem Kreisamte zugewieſen war, der
politiſchen Landesbehörde 3u Die Diſpenſations-Befugniß wegen
naher Todesgefahr, ſoweit teſe In obigen Fällen
der Ortsobrigkeit eingeräumt ſt, nunmehr der
politiſchen Bezirksbehörde, In jenen Adten aber, welche eigeneGemeindeſtatute beſitzen, der mit der politiſchen Amtsführung be⸗
rauten Gemeindebehörde zu 4⁰ Ur das Geſetz vom (.  uli 1872,

Nr 111 ird überhaupt die Ertheilung der Inter
dringenden Umſtänden erbetenen gänzlichen Nachſicht des ufgebotes“ Aus dem Wirkungskreiſe der pol Landesbehörden 9e  —chieden und den pol Bezirksbehörden, bezw in Städten mit
eigenen Gemeindeſtatuten den mit der pol Amtsführung betrauten
Gemeindebehörden ugewieſen; aber auch hier wird den Ortsbehördenkeinerlei Diſpensvollmacht im Sinne des 8 86 B einge—
räumt, im Gegentheile die oben itirte Verordnung 59  V  Uli
1868 neuerdings beſtätigt, indem den orten: „den polBezirksbehörden und In Städten mit eigenen Gemeindeſtatuten den
Gemeindebehörden wird die unter dringenden Umſtänden erbetene
gänzl. lch Eheaufgebote Ugewieſen“ hinzugefügt ird
(offenbar mit Rückſicht auf die Verordnung Uli 1868
7

inſoweit dieſelbe nicht ſchon derzeit den oben bezeichneten Bezirks⸗und Gemeindebehörden zuſteht“. Mithin haben die Gemeindevor—
ſteher außer den bben bezeichneten Städten auch Iu Fällen der
äußerſten Dringlichkeit kein der Diſpenſation Aufgebot.Eine von ihnen ertheilte Aufgebotsdiſpens wäre darum ungiltig (jaſtrafbar); und da von der Giltigkeit der Vornahme und der
Diſpenſation des Aufgebotes die Giltigkeit der Eheſchließung Im
ſtaatl Bereich abhängt (8 69 B.) ſo wäre die mit nur
gemeindebehördlicher Diſpens vom Aufgebote geſchloſſene Ehe ſeſtaatlich ungiltig. emgemä iſt, zu berichtigen, wa anner⸗
hbauer „Kurzer Leitfaden In Eheangelegenheiten“ (Kalender Ar den
kath Clerus Oeſterreich-Ungarns 1884, 208 ſagt „IIIdringendſten Falle, wirklich Gefahr Im Verzuge iſt, kann die
politiſche Diſpens vom Gemeindevorſteher gegeben werden.“
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ſcheines Seiten der zu Trauenden abſehen?) Nein,
und dieſes mit Rückſicht ſowo auf das 25  1  6 wie auf das
ſtaatl. Geſetz Nach 8 der Anweiſung für die geiſtl. Gerichte
des Kaiſerthums Oeſterreich In Eheſachen iſt von, den Nupturienten
der Taufſchein dann beizubringen, enn ihr Alter und ihre Unft
nicht Qus den Pfarrbüchern erſichtlich iſt ein ewerber,
ſo l S dort weiter, „gänzlich außer Stande ſein, ſich das Tauf
zeugni zu verſchaffen, ſo wird der Pfarrer ſich deßhalb den
Biſchof wenden“. Nach dem Geſetz muß ſich alſo der Pfarrer
auch bei der Trauung ette, falls nach Lage der Umſtände
der Rekurs an den Biſchof möglich iſt, dieſen um Nachſicht von
der, wie ſupponir wird, unmöglichen Beibringung des aufzeug—
niſſes wenden. Nur die mſtände einen Verzug, wie ihn der
Rekurs den Biſchof forderte, nicht geſtatten, Uund wenn
gleich der Pfarrer ich in anderer Weiſe (durch ſonſtige Urkunden
bder eugen eine moraliſch ſichere Auskunft von jenen Daten ver

kann, we  E das Taufzeugniß ihm ieten ſoll (Alter, Ab
kunft, eligion der Nupturienten), ſo darf Eu, alls zur
gänzlichen Nachſichtgewährung vom Aufgebot bei beſtätigter naher
Todesgefahr eines Ehewerbers kirchlicherſeits bevollmächtigt ſt, zu
gleich die I ich von der Beibringung des Taufſcheine
gewähren, alls E ſich auch bei beſtätigter naher Todesgefahr Aum
die Diſpens vom Ufgebo einen anderen Bevollmächtigten
wenden m  L. würde dieſen auch Aum jene Nachſichtgewährung
zugleich erſuchen müſſen Der Grund für beide Entſcheidungen liegt
darin, daß Derjenige er auch nuur derjenige), den der Biſchof
zur gänzlichen Nachſichtgewährung vom Aufgebot bevollmächtigt hat,
dadurch zugleich als uim Beſitze jener Vollmachten chen be⸗
trachten iſt, ohne we In ſehr vielen Fällen die Aufgebots⸗
Diſpensbefugniß allein zweifellos wäre, und eine olche ſt gewiß
die Vollmacht zur Nachſichtgewährung von der Beibringung des
Taufſcheines ber ſelbſt der Pfarrer nach dem Voranſtehenden
kirchlicherſeits vollkommen ermächtigt wäre, von der Beibringung
des Taufſcheines diſpenſiren und die Trauung vorzunehmen, ˙
wäre ETL 68 damit gleichwohl noch nicht nach dem ſtaatlichen Geſetze
Nach § 78 iſt eS dem Seelſorger „bei chwerer Strafe“
verboten, die Trauung vorzunehmen, „wenn diejenigen, deren Voll
jährigkeit nicht offen QAm age iegt, den Taufſchein oder da ſchrif
liche Zeugniß ihrer Volljährigkeit nicht vorweiſen können.“ Spätere
ſtaatliche Erläſſe (Hofkanzlei⸗Präſidialdecret Dee 1826, 1338
und Juſtiz⸗Hofdecret 22 Dee 1826, J Nr 2242) wieſen
die Nachſichtgewährung von Beibringung des Taufſcheines überhaupt
den Kreisämtern und verordneten, daß dieſe Nachſicht nur dann
erthei werden ſolle, wenn eS überhaupt oder binnen der Zeit, über



welche die ießung der Ehe I verſchoben werden kann, un
möglich iſt, enſelben beizuſtellen, ferner zugleich die Behörden
ſich von dem Daſein deſſen, vas Iu ich auf eine giltige Ehe
urch den Taufſchein ewieſen werden ſoll, als Nationalität, Alter,
Religion auf anderen Wegen die volle Ueberzeugung verſchafft haben.
Die Miniſterial-Verordnung ◻

uli 1868 R Nr
übertrug dieſe Diſpenſations⸗Befugniß wieder ganz allgemein auf
die politiſchen Landesſtellen. N  1 verfügte das Geſetz Uli
1872 Bl Nr 114 wieder allgemein: „Die Entſcheidungarüber, ob eine Eheſchließung Iim Falle der beſtätigten nahen odes⸗
gefahr ungeachtet des Mangels des erforderlichen Tauf oder Ge
burtsſcheines vorzunehmen ſteht den polit Bezirksbehörden
und In dten mit eigenen Gemeindeſtatuten den Gemeindebehörden
zu Für Perſonen, welche der Militärſeelſorge Unterſtehen, ertheiltdie gleiche ſtaatliche Nachſicht das Landes-Generaleommando und
bei naher Todesgefahr das nächſte Militärcommando. 18 dem
Geſagten ergibt ich,‚ daß bei der Trauung am O  ette von der
Beibringung de Taufſcheines, wo ein ſolcher erfordert wird, aber
Ni herbeigeſchafft werden kann, nicht einfach abgeſehen werden
darf, ſondern daß der Pfarrer nebſt der kirchlichen auch die aat  2liche Diſpens von der Beibringung des Taufſcheine aben muß,
IM erlaubterweiſe die Trauung vornehmen önnen. Da bei
beſtätigter na er Todesgefahr von den politiſchen Bezirks⸗—ehörden, bezw. Städten nit eigenen Gemeindeſtatuten von den
Gemeindebehörden (bei Militärperſonen der militia von dem
10  en Militärcommando) die Nachſicht Aufgebote eingeholtwerden muß, iſt die Diſpens von Beiſchaffung de Taufſcheines,
wo nöthig, Inter Einem von eben denſelben Behörden erbitten
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XVI (Vorſchriften gegen die Verunehrung der

cies. Bei Darbringung des Meßopfers iſt mit größterSorgfalt darauf 3u achten, daß die hl Species nicht irgend welcherGefahr der Verunehrung oder Verſtreuung ausgeſetzt werden Des—⸗
9 ſoll der Celebrant:

Na der Conſecration der Hoſtie, ſoba EL den Kelchabgedeckt hat, ſe U F N9 U I En Oder In denſelben)
abreiben, „wenn eS nöthig wahrnimmt, daßirgend ein Partikelchen ſeinen Fingern anklebe Zur größeren Sicher  2heit EH man die Zeigefinger und dGumen U  her dem Kelcheoft ern wenig an einander 3u reiben, ſo oft man die V Hoſtieberührt hat (Die nicht geweihten Finger müſſen, QAmi ſie die

Hoſtie nich berühren, 2 ausgeſtreckt gehalten erden.
Bei den orten: Per ipSum etC., wenn der Celebrant mit
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